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Index

20/08 Urheberrecht

40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §56;

VerwGesG 1936 §4 Abs1;

Rechtssatz

Überlegungen, wonach die in § 4 Abs 1 VerwGesG erwähnte, die Voraussetzung der Entziehung der

Betriebsbewilligung darstellende "Mahnung" aus Rechtsschutzgründen als Bescheid ausgestaltet sein müsse, können

eine Erledigung, die nach Inhalt und Form keinen Bescheid darstellt, nicht zum Bescheid quali zieren. Im Übrigen

ordnet § 4 Abs 1 VerwGesG nicht an, dass die in dieser Gesetzesstelle angesprochene Mahnung in Bescheidform zu

ergehen hätte.
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